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Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft darf zum 

Entwurf einer Urheberrechts-Novelle 2015 wie folgt Stellung nehmen: 

 

Im Hinblick auf den bürokratischen Aufwand, der mit der Meldepflicht für 

„Erstinverkehrbringer“ von Speichermedien verbunden ist, wenn § 90a Urheberrechtsgesetz in 

der geplanten Form in Kraft tritt, wird angeregt zu prüfen, ob auf diese Meldepflicht verzichtet 

werden kann. 

 
Zu Art 2, § 18b Abs. 5 (Änderung des Verwertungsgesellschaftengesetzes 2006) wird 

bemerkt, dass der Bundesminister für Justiz mit Verordnung nähere Bestimmungen festlegen 

kann. Der Gesetzesentwurf (und auch die Erläuterungen) geben keine nähere Auskunft 

darüber, auf welche Bereiche sich diese Verordnungsermächtigung beziehen soll. Zwecks 

Vermeidung einer formalgesetzlichen Delegation wird angeregt, im Gesetz selbst diejenigen 

Bereiche zu definieren, die einer Verordnungsermächtigung durch die Verwaltung zugänglich 

sein sollen. 

 

Bundesministerium für Justiz 
 
Museumstraße  7 
1070 Wien 
Österreich 
 
team.z@bmj.gv.at 
 12.06.2015 

BMLFUW-IL.99.10.1/0062-RD 
2/2015 

MR Mag. Kuscher 
6668 

Urheberrechts-Novelle 2015; 
Stellungnahme des BMLFUW 

BMJ-Z8.119/0023-I 4/2015 
vom 02.06.2015 

52/SN-132/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 - 

 

Diese Stellungnahme wurde dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

 

 

Für den Bundesminister: 

Dr. Blauensteiner 
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